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A) Wichtige Informationen

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Name des Unternehmens: HDI Direkt Versicherung Aktiengesellschaft

Sitz: Riethorst 2, 30659 Hannover

Handelsregister: Hannover HRB 58934

Die HDI Direkt Versicherung AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (Register-
nummer: VU-Nr. 5085)

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland der Betrieb aller 
Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienenfahr-
zeug-Kasko und Transportgüter sowie zusätzlich Beistandsleistungen.

2. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Grundlage des Versicherungsverhältnisses sind

- die „Allgemeine HDI Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB 2008)“,

- vereinbarte Klauseln,

- sofern vereinbart die „Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer 
Elementarschäden (BWE 2008)“

Sie fi nden diese in den Abschnitten E bis G dieser Kundeninformation.

Die Hausratversicherung schützt Sie vor dem fi nanziellen Folgen von versicherten 
Schäden an Ihrem Hausrat, die durch die versicherten Gefahren verursacht werden. 
Darüber hinaus ersetzen wir im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall die ver-
sicherten Kosten. Entschädigung wird geleistet zum Neuwert (Wiederbeschaff ungs-
preis für Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand). Die Obergrenze 
der Entschädigungsleistung bildet die vereinbarte Versicherungssumme.

3. Beitrag und Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags

Der Beitrag berechnet sich aufgrund des Werts der versicherten Sachen (Versiche-
rungssumme) unter Berücksichtigung der örtlichen Lage (Tarifzone), der Nutzung 
der Wohnung (ständig bewohnt, Zweit-/Ferienwohnung, Wochenend-/Ferienhaus) 
sowie der Bauweise des Gebäudes (Bauartklasse). Weiterhin werden Zuschläge 
für besondere Risikoverhältnisse (Gewerbe im Gebäude oder der Nachbarschaft; 
weiche Bedachung) berechnet. Die Erweiterung des Versicherungsschutzes (Ein-
schluss der Pakete sowie individuelle Erweiterungen) ist gegen Mehrbeitrag mög-
lich. Durch Vereinbarung eines Selbstbehalts können Sie den Beitrag reduzieren.

Wenn Sie den Antrag ausfüllen und nicht unterschreiben gilt dieser als Probeantrag 
und wir berechnen Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Es handelt sich grundsätzlich um Jahresbeiträge. Die Beiträge enthalten jeweils die 
gesetzliche Versicherungsteuer. Eine unterjährige Zahlweise (halbjährlich, viertel-
jährlich) können Sie beantragen.

Den Beitrag, den Sie für den Versicherungsschutz zu entrichten haben, fi nden Sie 
im Antrag bzw. im Angebot.

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, 
gilt als Erstbeitrag die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

Der Folgebeitrag ist jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt fällig.

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie 
dafür Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto 
gegeben ist.

4. Zustandekommen des Vertrags

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende Willenser-
klärungen voraus. Der Versicherungsvertrag kommt somit durch Ihren Antrag und 
die Übersendung des Versicherungsscheins oder durch Annahmeerklärung durch 
uns wirksam zustande, sofern Sie Ihrer bereits abgegebenen Vertragserklärung 
(beispielsweise in Form des ausgefüllten Versicherungsantrags) nicht wirksam 
widerrufen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe unter 6.).

Der Versicherungsschutz beginnt dann zum beantragten Zeitpunkt, es sei denn 
wir weisen im Versicherungsschein einen abweichenden Versicherungsbeginn aus. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen.

5. Gebühren und Kosten

Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung werden nicht erho-
ben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebüh-
ren oder Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, 
nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen 
gemäß § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in 
Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an

HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover

oder per Fax: HDI Direkt Versicherung AG, (0511) 645-4545

oder per E-Mail: info@hdi.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten 
Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung 
nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufs-
frist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Beiträge 
erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht aus-
geübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versi-
cherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. 

B Wichtige Vertragsunterlagen!
Unbedingt aufheben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren Unterlagen. Sie enthält ebenso wie der Versicherungsschein alles Wichtige zu Ihrem Vertrag.
Geben Sie künftig bitte bei allen Anfragen sowie bei jedem Schriftwechsel Ihre Versicherungsnummer zur Hausratversicherung an. Sie finden diese auf dem Versicherungs-
schein.



7. Laufzeit des Vertrags; Kündigungsmöglichkeiten

Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt 
wird. (§ 21 VHB 2008)

Darüber hinaus haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht 

- nach einem Versicherungsfall (§ 33 der VHB 2008),

- nach einem Wohnungswechsel, wenn sich der Beitrag durch eine Änderung der 
Tarifzone erhöht (§ 11 VHB 2008),

- sich der Beitrag nach einer Vertragsanpassung aufgrund Anzeigepfl ichtsverlet-
zung oder Gefahrerhöhung um mehr als 10 % erhöht (§§ 19, 27 VHB 2008) 

8. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Auf den Vertrag einschließlich aller 
Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags fi ndet 
allein die deutsche Sprache Anwendung.

Für Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler aus dem Versiche-
rungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

9. Aufsichtsbehörde / Außergerichtliche Beschwerdestelle

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschieden-
heiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns oder die für 
uns zuständige Aufsicht wenden.

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn.

Unser Unternehmen ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin;

Tel.: 0180 4 224424, Fax: 0180 4 224425;

(20 Ct. pro Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom, abweichende Preise aus Mobil-
funknetzen möglich.)

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbü-
rokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Das Verfahren ist für Sie als Ver-
braucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto und 
Telefongespräche. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie 
ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten 
off en. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, 
muss sich der Versicherer bis zu einem Betrag von 5.000 Euro daran halten.

B) Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetz-
lichen Anzeigepfl icht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung bei-
messen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich-
tige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepfl icht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepfl ichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pfl icht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

-  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

-  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht 

ursächlich war. Unsere Leistungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pfl icht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlie-
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepfl icht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so 
sind bezüglich der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsän-
derung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-
tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.



Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass die HDI Direkt Versicherung AG im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, 
Risiko /Vertrags änderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an 
andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung 
gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen 
bei anderweitig beantragten (Versicherungs- )Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der HDI-Gerling Gruppe meine allgemeinen Antrags- , 

Vertrags-  und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und, sofern ein Ver-
mittler beteiligt ist, an diesen weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung 
meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rück ver sicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, so-
weit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfl uss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich ferner ein, dass der/die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags- , Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung konnte ich Kenntnis nehmen; ich habe es als 
Teil der Kundeninformation erhalten.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und  wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns 
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf die sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrages oder durch den jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht 
zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfall versicherung ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Beide Klauseln sind in Zusammenarbeit mit den Datenschutzaufsichts-
behörden der Länder entstanden. Die Versicherer verwenden – soweit nicht Besonderheiten einzelner Versicherungssparten Abweichungen erfordern – gleichlautende Texte. Das dient der Klarheit
und Übersichtlichkeit.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst 
Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische 
Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. den 
vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt 
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).
2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen bei größeren Risiken 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, 
Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben.
3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsän-
derung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadens 
abwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und 
Ver sicherungsfälle oder Mit teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, even-
tuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (z.B. §§ 59, 67 Versicherungsvertragsgesetz: 
Doppelver sicherung und Übergang von Ersatzansprüchen; ferner bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden 
Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.
4. Zentrale Hinweissysteme der Fachverbände
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, 
zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch ent-
sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden 
zentrale Hinweissysteme.
Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versiche rungswirtschaft 
e.V. (GDV) sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese 
Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 
verfolgt werden dürfen, also nur soweit Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele:
Kfz-Versicherer – Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: Risikoprüfung, 
Schadenaufklärung und -verhütung.
Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 
und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, 
Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Unfallversicherer – Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen 
 Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klage-
 erhebung auf Leistung
Zweck: Risikoprüfung und um Missbrauchshandlungen aufzudecken.
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken- Sachversicherung) und andere Finanz-
dienstleistungen, z.B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbst-
ständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Daten-
 verarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit ver-
schiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto nummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleit-
zahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann 
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige

Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen 
korrekt verbucht werden.
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Ver-
siche rungsun ter nehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zu Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die ein-
zelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 
bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifischen 
Daten – wie z.B.Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unserer Versicherungsgruppe gehören zurzeit folgende Gesellschaften an:
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V. a. G.
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
HDI Direkt Versicherung AG
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
HR Hannover Rückversicherungs AG
E + S Rückversicherungs AG
HDI-Gerling Lebensversicherung AG
HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung AG
HDI-Gerling Sach Serviceholding AG
HDI-Gerling Autohaus Service GmbH
HDI Direkt Service GmbH
HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG
HDI-Gerling Vertrieb Makler Firmen und Privat GmbH
Gerling Kundenservice Firmen und Privat GmbH
Gerling Vertrieb Industrie AG
HDI-Gerling Financial Service GmbH (Österreich)
HDI-Gerling Leben Service Holding AG
HDI-Gerling Leben Vertriebsservice AG
HDI-Gerling Lebensversicherung AG
HDI-Gerling Pensionsfonds AG
HDI-Gerling Pensionskasse AG
HDI Pensionsmanagement AG / HDI-Gerling Pensionsmanagement AG
AmpegaGerling Investment GmbH
Vertriebsunterstützende Kooperationsgesellschaften
AVC Assekuranz Vertriebs Consulting M. L. GmbH.
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassen den Beratung 
und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, 
Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit DKV 
Deutsche Krankenversicherung AG.
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und 
der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. Für die Datenver arbeitung der vermitteln-
den Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie evtl. durch einen 
unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen 
berät. Vermittler in diesem Fall sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken 
von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Perso nenversicherung können an den zuständigen 
Vermittler auch Gesundheits daten übermittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der 
genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen 
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich ver-
pflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unter nehmen (z.B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unterneh men Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten 
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten 
Daten stets an Ihren Versicherer.

C)   Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Merkblatt zur Datenverarbeitung



Der Versicherungsumfänge der Pakete „SicherheitPlus“ und „SpezialPlus“ gelten 
als Ergänzung zu den VHB 2008 vereinbart, sofern die Mitversicherung der Pakete 
im Versicherungsschein/Ersatzversicherungsschein dokumentiert ist.

Versicherungsumfang Paket „SpezialPlus“

Paket 
„SpezialPlus˝ Grundlage

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Diebstahl aus verschlossenen Kfz innerhalb 
Deutschlands von 500 EUR auf

2.000 EUR Klausel 5103

Örtliche Erweiterung zu Diebstahl aus Kfz versichert Klausel 5122

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Diebstahl von Wäsche und Kleidung vom 
Versicherungsgrundstück von 250 EUR auf

2.000 EUR Klausel 5104

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Dieb-
stahl von Gartenmöbeln und -geräten vom 
Versicherungsgrundstück von 1.000 EUR auf

2.000 EUR Klausel 5105

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Dieb-
stahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen 
und Rollatoren von 500 EUR auf 

2.000 EUR Klausel 5109

Erweiterung des Verzichts auf Einwand der 
grob fahrlässigen Schadenverursachung von 
Schäden bis 5.000 EUR auf Schäden bis

10.000 EUR Klausel 5123

Mitversicherung von Schäden durch Rückstau 
bis

10.000 EUR Klausel 5124

Mitversicherung von Schäden durch böswillige 
Beschädigung bis

10.000 EUR Klausel 5125

D) Versicherungsumfang
Versicherungsumfang Grundabsicherung
Dem Vertrag liegen die Allgemeinen HDI Hausrat-Versicherungsbedingungen (VHB 
2008) zugrunde. In diesen ist der Umfang der Grundabsicherung geregelt. Darüber 
hinaus gelten folgende Leistungen als mitversichert: 

Grundlage

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Hotelkosten von 5 %* auf

10 %* Klausel 5113

Erhöhung der Entschädigungsgrenze der 
Außenversicherung von 10 %, max. 
10.000 EUR auf

15 %*, max. 
15.000 EUR

Klausel 5114

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Überspannungs-, Überstrom- und Kurz-
schlussschäden durch Blitz von 
1.000 EUR auf

5.000 EUR Klausel 5115

Mitversicherung von Fahrzeuganprall versichert Klausel 5102

Mitversicherung von Sengschäden bis 500 EUR Klausel 5101

Mitversicherung von Schäden an Tiefkühl- 
und Gefriergut durch Stromausfall bis

200 EUR Klausel 5107

Mitversicherung des Diebstahls aus verschlos-
senen Kfz innerhalb Deutschlands bis

500 EUR Klausel 5103

Grundlage

Mitversicherung des Diebstahls von Wäsche 
und Kleidung vom Versicherungsgrundstück 
bis

250 EUR Klausel 5104

Mitversicherung des Diebstahls von Garten-
möbeln und -geräten vom Versicherungs-
grundstück bis

1.000 EUR Klausel 5105

Mitversicherung des Diebstahls von Kinder-
wagen, Krankenfahrstühlen und Rollatoren 
bis

500 EUR Klausel 5109

Mitversicherung des Diebstahls aus Kranken-
zimmern
-  Hausrat bis
-  Bargeld, Bargeld, auf Geldkarten gela-

dene Beträge, Schmucksachen, Edelsteine, 
Perlen, Münzen und Medaillen sowie für 
Sachen aus Gold oder Platin bis

250 EUR
50 EUR

Klausel 5106

* der Versicherungssumme

Versicherungsumfang Paket „SicherheitPlus“

Paket 
„SicherheitPlus˝ Grundlage

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Hotelkosten von 10 %* auf

20 %* Klausel 5113

Mitversicherung von Telefonkosten bis 300 EUR Klausel 5111
Erweiterung des Ersatzes von Transport- 
und Lagerkosten von 4 Monaten auf

6 Monate Klausel 5116

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Wertsachen von 20 %* auf

30 %*

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge 
(z.B. Chipkarte) von 1.000 EUR auf 

3.000 EUR Klausel 5117

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Brief-
marken, Münzen und Medaillen sowie alle 
Sachen aus Gold und Platin von 20.000 
EUR auf

25.000 EUR Klausel 5118

Erhöhung der Entschädigungsgrenze der 
Außenversicherung von 15 %*, 
max. 15.000 EUR auf

20 %*, max. 
30.000 EUR

Klausel 5114

Mitversicherung von Sachen im Bank-
schließfach (erweiterte Außenversicherung) 
bis

20 %*, max. 
30.000 EUR

Klausel 5121

Erhöhung der Entschädigungsgrenze 
für Überspannungs-, Überstrom- und 
Kurzschlussschäden durch Blitz von 5.000 
EUR auf

versichert Klausel 5115

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Sengschäden von 500 EUR auf

2.000 EUR Klausel 5101

Erhöhung der Entschädigungsgrenze für 
Schäden an Tiefkühl- und Gefriergut durch 
Stromausfall von 200 EUR auf

2.000 EUR Klausel 5107

Erweiterung des vorübergehenden Unbe-
wohntseins von 2 Monaten auf

3 Monate Klausel 5120

Mitversicherung von Rückreisekosten aus 
dem Urlaub aufgrund eines Versicherungs-
falles (ab 5.000 EUR Schadenhöhe) bis

10 %* Klausel 5108

 
* der Versicherungssumme



§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle 
Ausschlüsse

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuff ung, Implosion, Überschallknall, 
Luftfahrzeuge

§ 3 Einbruchdiebstahl

§ 4 Leitungswasser (Bruchschäden / Nässeschäden)

§ 5 Sturm, Hagel

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

§ 7 Außenversicherung

§ 8 Versicherte Kosten

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme

§ 10 - entfällt - 

§ 11 Wohnungswechsel

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

§ 13  Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

§ 15 Sachverständigenverfahren

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versicherungsnehmers 
vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrift

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

§ 18 Wiederherbeigeschaff te Sachen

§ 19 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst oder Einmalbeitrags

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages

§ 22 Folgebeitrag

§ 23 Lastschriftverfahren

§ 24 Ratenzahlung

§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§ 27 Gefahrerhöhung

§ 28 Überversicherung

§ 29 Mehrere Versicherer

§ 30 Versicherung für fremde Rechnung

§ 31 Aufwendungsersatz

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen

§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall

§ 34 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen

§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters

§ 37 Repräsentanten

§ 38 Verjährung

§ 39 Gerichtsstand

§ 40 Anzuwendendes Recht

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle 
 Ausschlüsse

1.  Versicherungsfall

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Brand, Blitzschlag, sowie Überspannung, Überstrom, Kurzschluss infolge 
eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärische Elektrizität, Explosion / 
Verpuff ung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung, Überschallknall;

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub oder den 
Versuch einer solchen Tat;

c) Leitungswasser;

d) Sturm, Hagel;

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.

Die Entschädigung für Überspannungs-, Überstrom und Kurzschlussschäden 
infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärische Elektrizität ist auf 
1.000 Euro je Versicherungsfall begrenzt, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

2.  Ausschluss Krieg und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b) Ausschluss Kernenergie

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioak-
tive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuff ung, Implosion, Überschall-
knall, Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Brand,

b) Blitzschlag, 

c) Überspannung, Überstrom, Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch 
sonstige atmosphärische Elektrizität,

c) Explosion / Verpuff ung, Implosion,

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung,

e) Überschallknall,

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten sind als Blitzschlagschaden versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitz-
schlag Schäden anderer Art entstanden sind.

4. Überspannung, Überstrom, Kurzschluss

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden entstehen an versi-
cherten elektrischen Einrichtungen und Geräten infolge eines Blitzes oder 
sonstiger atmosphärischer Elektrizität.

5. Explosion / Verpuff ung

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn 
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzli-
cher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfi ndet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische 
Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht er-
forderlich.

Eine Verpuff ung ist ein schneller Verbrennungsvorgang, bei dem der Explosi-
onsdruck nur durch die entstehenden und sich ausdehnenden Gase hervor-
gerufen wird. Die Zündung des unverbrannten Gemisches erfolgt durch die 
Aufheizung des Gemisches in der Flammenfront.

6. Implosion

Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkör-
pers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.
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7. Überschallknall

Ein Überschallknall entsteht wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht. 
Als solcher Schaden gilt die unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung ver-
sicherter Sachen durch die hierdurch entstehende Druckwelle.

8. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben; 

b) Sengschäden; 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbren-
nungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entste-
hen; 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 8 b) und 8 c) gelten nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Einbruchdiebstahl

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Einbruchdiebstahl,

b) Vandalismus nach einem Einbruch,

c) Raub,

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder 
beschädigt werden.

2. Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines 
Schlüssel, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu 
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüs-
sel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines fal-
schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 
versicherte Sachen abhanden gekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche 
Schlüssel (siehe a)) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öff nen; der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn 
feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, 
nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen 
gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat 
angetroff en wird und eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) 
anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versiche-
rungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich 
gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein 
Behältnis öff net;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den 
er – innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl 
an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsneh-
mer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch 
fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 
2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und 
versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

4. Raub

a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um 
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen aus-
zuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne 
Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder 
Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei 
mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungs-
ortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt 
werden soll;

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Weg-

nahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten 
sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt 
beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet 
ist.

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustim-
mung in der Wohnung anwesend sind.

c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Weg-
nahme erst auf Verlangen des Täters herangeschaff t werden, es sei denn, 
das Heranschaff en erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem 
die Tathandlungen nach a) verübt wurden.

5. Nicht versicherte Schäden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden, die verursacht werden durch weitere Elementargefahren 
(Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch).

§ 4 Leitungswasser (Bruchschäden / Nässeschäden)

1. Bruchschäden

Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten Hausrat 
gehören (siehe § 6 Nr. 2c)), leistet der Versicherer Entschädigung für inner-
halb von Gebäuden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit ver-
bundenen Schläuchen,

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen,  

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder ver-
gleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. 
Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wasser-
messer) sowie deren Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der 
Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb 
des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen 
unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

2. Nässeschäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen.

Das Leitungswasser bzw. Wasser muss aus 

a)  Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen 
Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 

b)  Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

c) Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 

d) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen, 

e) im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren 

f) Wasserbetten und Aquarien 

ausgetreten sein.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

3. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch

aa) Plansch- oder Reinigungswasser,

bb) Schwamm,

cc) Grundwasser, stehendes oder fl ießendes Gewässer, Überschwem-
mung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rückstau,



dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,

ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach 
Nr. 2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat, 

ff ) Öff nen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen 
eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder 
Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

gg) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen 
Behältnissen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden

aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 
und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befi ndlichen 
Sachen,

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass 
Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist.

§ 5 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versi-
cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi n-
den;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 
Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich 
versicherte Sachen befi nden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, 
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherten Sachen befi nden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 
Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder 
Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen befi nden, baulich verbun-
den sind.

2. Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 
nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten 
Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäu-
den, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch 

aa) Sturmfl ut;

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 
ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öff nungen, es sei denn, dass diese Öff nungen durch Sturm oder 
Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbe-
ben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch).

b) Nicht versichert sind Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden befi ndlichen Sachen;

bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befi nden. Nach Nr. 1 
versichert sind jedoch auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich 
die versicherte Wohnung befi ndet, Antennenanlagen und Marki-
sen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt 
werden.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein bezeichne-
ten Wohnung (Versicherungsort).

Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und 
örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird 
oder abhanden kommt, ist versichert.

Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung ist nur 
im Rahmen der Außenversicherung (siehe § 7) oder soweit dies gesondert im 
Versicherungsvertrag vereinbart ist, versichert.

2. Defi nitionen

a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungs-
nehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten 
besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen (siehe § 13 
Nr. 2).

c) Ferner gehören zum Hausrat

aa) alle in das Gebäude eingefügte Sachen (z.B. Einbaumöbel und 
Einbauküchen), für die der Versicherungsnehmer als Mieter auf 
seine Kosten beschaff t oder übernommen hat. Eine anderweitige 
Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsneh-
mer nachzuweisen, alle in das Gebäude eingefügte Sachen (z.B. 
Einbaumöbel und Einbauküchen, Bodenbeläge, Innenanstriche und 
Tapeten) die der Versicherungsnehmer als Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschaff t oder übernommen hat, sofern dies ver-
einbart ist, und diese Sachen im Versicherungsvertrag besonders 
bezeichnet sind. Hinweis: Bei einer gleichzeitig bestehenden Wohn-
gebäude-Versicherung kann sich für diese Sachen eine Doppelver-
sicherung ergeben.

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und 
nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit 
einem geringen Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse ange-
passt worden sind,

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich 
der versicherten Wohnung gemäß Nr. 1 dienen und sich auf dem 
Grundstück befi nden, auf dem die versicherte Wohnung liegt,

dd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befi ndliches fremdes Eigen-
tum, soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern bzw. Unter-
mietern des Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 4 e))

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und 
Spielfahrzeuge mit Bauart bedingter Höchstgeschwindigkeit bis 6 
km/H, soweit diese nicht versicherungspfl ichtig sind.

ff ) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Moto-
ren sowie Surfgeräte,

gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen,

hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem 
Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handels-
waren und Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen,

ii) Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen 
(siehe Nr. 3 a) und b) gehalten werden (z.B. Fische, Katzen, Vögel).

3. Versicherungsort

Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur 
Wohnung gehören

a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbstständige 
Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich vom Versiche-
rungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die ausschließ-
lich berufl ich oder gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur Woh-
nung, es sei denn, sie sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten 
(sog. Arbeitszimmer in der Wohnung).

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen 
sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte 
Räume in Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grundstücks, 
auf dem sich die versicherte Wohnung befi ndet.

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestim-
mungsgemäß vorgehalten wird (z.B. ausgewiesene Stellfl ächen in Fluren, 



Fahrradkeller, Waschkeller) des Grundstücks, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befi ndet.

d) Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der Wohnung 
zugerechnet, soweit sich diese zumindest in der Nähe des Versicherungs-
ortes befi nden.

4. Nicht versicherte Sachen

Nicht zum Hausrat gehören

a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) genannt,

b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr 
trägt.

 Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten oder 
in dessen Eigentum übergegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt 
werden – auch höher- oder geringerwertigere –, sind diese Sachen im 
Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. Das gleiche gilt für vom Woh-
nungseigentümer ersetzte Sachen.

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt, 
unabhängig von deren Versicherungspfl icht, sowie Teile und Zubehör von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern, wenn sich diese im Kraftfahrzeug oder 
Anhänger befi nden oder an das Kraftfahrzeug oder Anhänger montiert 
sind.

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungs-
pfl icht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter Nr. 2 c) 
genannt,

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versiche-
rungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsneh-
mer überlassen, 

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag 
versichert sind (z.B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, 
Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaff en),

g) elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 7 Außenversicherung

1. Begriff  und Geltungsdauer der Außenversicherung

Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder die deren 
Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie sich vorüber-
gehend außerhalb des Versicherungsortes befi nden. Zeiträume von mehr als 
drei Monaten gelten nicht als vorübergehend.

2. Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder 
Ausbildung

Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebende Person zur Ausbildung oder um den Wehr- oder Zivildienst 
abzuleisten außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies so lange als vorüberge-
hend im Sinne der Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird.

3. Einbruchdiebstahl

Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in § 3 Nr. 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sein. 

4. Raub

Bei Raub (siehe § 3 Nr. 4) besteht Außenversicherungsschutz; in den Fällen, 
in denen der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben ange-
droht wird, die  an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der 
Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häus-
licher Gemeinschaft leben. Der Außenversicherungsschutz erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen 
des Täters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.

5. Sturm und Hagel

Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur inner-
halb von Gebäuden.

6. Entschädigungsgrenzen

a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt 
auf 10 Prozent der Versicherungssumme, höchstens auf 10.000 Euro 
begrenzt, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen 
(siehe § 13 Nr. 2).

§ 8 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen

a) Aufräumungskosten 

 für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und 
den Abtransport von zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten

 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaff ung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert 
oder geschützt werden müssen.

c) Hotelkosten

 für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Früh-
stück, Telefon), wenn die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbe-
wohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung 
auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis 
zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist. 
Die Entschädigung ist auf 5 Prozent der Versicherungssumme begrenzt, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

d) Transport- und Lagerkosten

 für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Wohnung 
unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung 
in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lage-
rung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder 
benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung 
wieder zumutbar ist, längstens für die Dauer von 4 Monaten.

e) Schlossänderungskosten 

 für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen der Woh-
nung oder für dort befi ndliche Wertschutzschränke durch einen Versiche-
rungsfall abhanden gekommen sind.

f) Bewachungskosten

 für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbewohn-
bar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen 
ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen 
wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 72 Stun-
den.

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden

 die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder 
den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vanda-
lismus nach einem Einbruch oder einer Beraubung entstanden sind.

h) Reparaturkosten für Leitungswasserschäden

 an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in 
Sondereigentum befi ndlichen Wohnungen. 

i) Kosten für provisorische Maßnahmen 
die zum Schutz versicherter Sachen entstanden sind.

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Versicherungswert

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.

a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaff ungswert von Sachen gleicher 
Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).

b) Für Kunstgegenstände (siehe § 13 Nr. 1 a)) und Antiquitäten (siehe 
§ 13 Nr. 1 a)) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaff ungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte.

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu 
verwenden, so ist der Versicherungswert der für den Versicherungsneh-
mer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge 
begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe § 13 Nr. 2) ist, werden bei der 
Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese Beträge berücksich-
tigt.

2. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

b) Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 
10 Prozent.



3. Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag 

a) Die Versicherungssumme wird entsprechend der Entwicklung des Preisin-
dexes – siehe b) – angepasst.

b) Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Beginn eines 
jeden Versicherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz, um den sich 
der Preisindex für „Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmit-
tel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten Güter” 
– aus dem Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) – im vergangenen 
Kalenderjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. 
Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat 
September veröff entlichte Index. 

 Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem 
Komma berücksichtigt. 

 Die neue Versicherungssumme wird auf volle fünfhundert Euro aufgerun-
det und dem Versicherungsnehmer bekanntgegeben. 

c) Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme berechnet.

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die neue Ver-
sicherungssumme kann der Versicherungsnehmer der Anpassung durch 
Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

§ 10 - entfällt -

§ 11 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungs-
schutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht 
in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der 
bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 
Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen 
dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der 
Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt 
(Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versi-
cherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so 
geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versi-
cherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate 
nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges 
dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfl äche in Quadratmetern 
anzuzeigen.

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so 
ist dem Versicherer in Textform mitzuteilen, ob entsprechende Sicherun-
gen in der neuen Wohnung vorhanden sind (siehe § 17 d)).

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfl äche oder der 
Wert des Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend 
angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

5. Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht

a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarif-
bestimmungen des Versicherers.

b) Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter Beitragssätze oder 
bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang 
der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer den 
Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der 
Kündigung beanspruchen. 

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der 
Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung 
zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe § 6 Nr. 3) die neue Wohnung 
des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis 
zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungs-

nehmers folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungs-
schutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung 
von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Ver-
sicherungsort (siehe § 6 Nr. 3) die bisherige Ehewohnung und die neue 
Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung 
des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfäl-
ligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entsprechend. 
Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den 
Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der Versiche-
rungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften

Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebens-
partnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert 
(siehe § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe § 1 Nr. 1),

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszuglei-
chenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe 
§ 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe § 1 Nr. 1).

 Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beein-
trächtigt und ist dem Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur 
zumutbar (sogenannter Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung 
durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minderwert ent-
spricht.

2. Restwerte

Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vor-
steuerabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer 
Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung

Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten 
ist je Versicherungsfall (siehe § 1 Nr. 1) auf die vereinbarte Versicherungs-
summe (siehe § 9 Nr. 2) zuzüglich Vorsorgebetrag begrenzt. 

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe § 31 Nr. 1), die 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für 
die Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, so 
werden versicherte Kosten (siehe § 8) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der 
Versicherungssumme (siehe § 9 Nr. 2) ersetzt.

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe § 1) 
niedriger als der Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 1) der versicherten Sachen 
(Unterversicherung) und ist kein Unterversicherungsverzicht vereinbart bzw. 
dieser nachträglich entfallen, wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender 
Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert 
mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

6. Versicherte Kosten

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 8) 
ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten (siehe § 8) sowie 
der Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskos-
ten (siehe § 31) gilt Nr. 5 entsprechend. 

§ 13  Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke

1. Defi nitionen

a) Versicherte Wertsachen (siehe § 6 Nr. 2 b)) sind

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarte),

bb) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere,



cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und 
Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin,

dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegen-
stände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Pla-
stiken) sowie nicht in cc) genannte Sachen aus Silber

ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Aus-
nahme von Möbelstücken.

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheitsbehältnisse, 
die

aa) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleicher-
maßen qualifi zierte Prüfstelle anerkannt sind und

bb) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 200 
kg aufweisen, oder bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften 
des Herstellers fachmännisch verankert oder in der Wand oder im 
Fußboden bündig eingelassen sind (Einmauerschrank).

2. Entschädigungsgrenzen

a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschä-
digungsgrenze. Sie beträgt je Versicherungsfall 20 Prozent der Versiche-
rungssumme, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschran-
kes (siehe Nr. 1 b) befunden haben, ist, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist, die Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt 
auf

aa) 1.000 Euro für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit 
Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag 
übersteigt,

bb) 3.000 Euro insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbücher und 
sonstige Wertpapiere, 

cc) 20.0000 Euro insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold 
und Platin.

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 
Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspfl icht besteht:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen.

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Pro-
zent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 2 a) ist der Zeitraum nicht zu 
berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlan-
gen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren fest-
gestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Fest-
stellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 
Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auff ordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Auff orderung 
benannt, so kann ihn die auff ordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auff orderung durch 
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellun-
gen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) 
gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten 
versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaff ungskosten;

c) die Restwerte, der vom Schaden betroff enen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

e) den Wert der nicht vom Schaden betroff enen versicherten Sachen, wenn 
kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleich-
zeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie off enbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Ent-
scheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treff en können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sach-
verständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versiche-
rungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheits-
vorschrift

1. Sicherheitsvorschrift

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versicherungs-
nehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung (siehe § 6 Nr. 3) zu beheizen 
und dies genügend häufi g zu kontrollieren oder alle wasserführenden Anla-
gen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 



2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist der 
Versicherer unter den in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 11) ein Umstand ändert, 
nach dem im Antrag gefragt worden ist,

c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 2 Monate oder 
über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt 
bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung 
nur dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berechtigte volljährige 
Person darin aufhält,

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht gebrauchs-
fähigem Zustand sind. Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel 
(siehe § 11).

§ 18 Wiederherbeigeschaff te Sachen

1. Anzeigepfl icht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versiche-
rungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich 
dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 
zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden 
ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache inner-
halb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist 
eine für diese Sache gewährte Entschädigung  zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 
Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in 
voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der 
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat 
dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schrift-
lichen Auff orderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekomme-
nen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungs-
wert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auff orderung des 
Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im 
Einvernehmen mit dem Versicherer öff entlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Ent-
schädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaff te Sachen beschädigt worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparatur-
kosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen 
von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaff en.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur 
Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum 
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, 
so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pfl ichten, wie wenn 
er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 

die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistun-
gen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 19 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepfl icht von Gefahrum-
ständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

a) Vertragsänderung

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich verletzt 
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pfl ichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist in Schriftform kündigen. In dieser Mitteilung 
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nummer 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepfl icht weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt.

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist 
er nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepfl icht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Lei-
stungspfl icht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepfl icht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

c) Kündigung

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) 
und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

e) Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) oder zur Kündi-
gung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pfl icht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.



4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur Kündi-
gung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepfl icht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, 
so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt 
(2 b)) und zur Kündigung (2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne von Nr. 2 zahlen.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 
getroff enen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühes-
tens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster 
Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu 
dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur 
Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform oder durch einen auff älligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer schriftlich gekündigt 
werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet 
der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt. 

a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauer-
hafte Aufl ösung des versicherten Hausrates

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pfl e-
geeinrichtung 

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers 
zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die voll-
ständige und dauerhafte Haushaltsaufl ösung, spätestens jedoch zwei 
Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der 
verstorbene Versicherungsnehmer.

§ 22 Folgebeitrag

1. Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Ver-
sicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, 
ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung 
auff ordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab 
Zugang der Zahlungsauff orderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrags, der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziff ert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
- aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versi-
cherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten 
in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung in Schriftform kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung 
leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b)) 
bleibt unberührt.



§ 23 Lastschriftverfahren

1. Pfl ichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, 
hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für 
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Bei-
träge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden 
können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpfl ichtet ist, den ausstehende Beitrag und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen 
Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden.

§ 24 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den 
vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in 
Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der 
Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungspe-
riode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 
steht dem Versicherer der Beitrag zu, die er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrag zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich 
den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Bei-
trag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpfl ichtet, 
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, 
oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaff en, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten besonderen 
Obliegenheiten (siehe § 16)

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis 
erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Ver-
sicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisun-
gen, hat der Versicherungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen 
zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen;

ff ) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspfl icht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pfl icht zu gestatten

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige 
aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren 
einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 
abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkun-
den unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Drit-
ten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls 
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 
2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer jedoch zur Leistung verpfl ichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 



oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Ver-
sicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 27 Gefahrerhöhung

1. Begriff  der Gefahrerhöhung

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 
so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, 
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versiche-
rer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe § 17).

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur 
unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert 
gelten soll.

2. Pfl ichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhän-
gig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

a) Kündigungsrecht des Versicherers

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung nach Nr. 2 a), kann 
der Versicherer den Vertrag fristlos in Schriftform kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) 
und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.

b) Vertragsänderung

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

 Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 
3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Ver-
sicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Pfl ichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Pfl ichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für 
einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 

müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pfl icht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pfl icht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspfl icht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhten Beitrag verlangt.

§ 28 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 
erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungs-
nehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Ver-
sicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang 
des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Ver-
trag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaff en, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

§ 29 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepfl icht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpfl ichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht (siehe Nr. 1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 19 Nr. 2 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Ver-
sicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpfl ichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer beste-
hen.

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge 
errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaff en, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.



4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversi-
cherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 30 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen 
für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungs-
nehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung 
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers 
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen 
und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 31 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswir-
kungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungser-
satz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte 
Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-
einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Grundsätzlich nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öff entlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öff entlichen 

Interesse erbracht werden. Soweit sich aus einem Ländergesetz oder 
einer anderen regionalen rechtlichen Vorgabe ergibt, dass diese Kosten 
den betroff enen Personen in Rechnung gestellt werden können, werden 
diese Kosten ebenfalls ersetzt.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zu einer Höhe von 3.000 Euro die Kosten für 
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten waren.

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Ver-
sicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Ver-
sicherer zur Leistung insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 34 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspfl icht frei.

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Bei Schäden bis zu einer Gesamtentschädigung von 5.000 Euro 
einschließlich versicherter Kosten wird die Entschädigung nicht gekürzt.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder 



die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafur-
teil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreff en und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform oder ohne For-
merfordernis abzugeben.

Kündigungen des Vertrages sind in Schriftform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt 
bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung 
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines 
Gewerbebetriebs abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreff end

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendi-
gung,

c) Anzeige- und Informationspfl ichten vor Abschluss des Vertrages und 
während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefer-
tigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer 
zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versi-
cherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten 
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 37 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner 
Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 38 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit.

§ 39 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 40 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



5101 Sengschäden

1. Abweichend von § 2 Nr. 8 b)) VHB 2008 wird für Sengschäden, die nicht 
durch einen Brand entstanden sind, Ersatz geleistet. Sengschäden sind ört-
lich begrenzte Schäden durch plötzliche Hitzeeinwirkung, die durch Verfär-
bung der versengten Sachen sichtbar werden.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5102 Anprall eines sonstigen Fahrzeuges

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr.1 und 2 Nr. 1 VHB 2008 leistet der Versiche-
rer Entschädigung für versicherte Sachen, die im Versicherungsort durch 
Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. § 7 der 
VHB 2006 (Außenversicherung) fi ndet keine Anwendung.

2. Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer betrieben werden.

5103 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr. 1 und 3 VHB 2008 wird auch Entschädigung 
geleistet für versicherte Sachen (§ 6 VHB 2008), die dem Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
gehören oder ihrem persönlichen Gebrauch dienen, wenn sie sich vorüber-
gehend außerhalb der Wohnung befi nden und innerhalb Deutschlands 
durch Aufbrechen verschlossener Kraftfahrzeuge, nicht aber Kraftfahr-
zeuganhänger, entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschä-
digt werden. Dem Aufbrechen steht die Verwendung falscher Schlüssel 
oder anderer zum ordnungsmäßigen Öff nen der Türen oder Behältnisse des 
Fahrzeuges nicht bestimmter Werkzeuge gleich.

2. Der Versicherer haftet nur, wenn nachweislich 

a) der Schaden tagsüber zwischen 6 Uhr und 22 Uhr eingetreten ist oder 

b) der Schaden in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) während einer Fahrtunter-
brechung von nicht länger als zwei Stunden eingetreten ist.

3. Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß § 13 Nr. 1 a)
VHB 2008, für tragbare Auto- und Mobiltelefone, für tragbare EDV-Geräte 
(z.B. Notebooks, Organizer, Navigationssysteme u.ä.) sowie für Foto-, Film- 
und Videogeräte und deren Zubehör.

4. Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverzüglich der Polizei 
anzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.

5. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5104 Diebstahl von Wäsche und Kleidung

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr. 1 und 3 VHB 2008 leistet der Versicherer auch 
Entschädigung im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl von 
Wäsche und Kleidung – ausgenommen Pelze, Leder und Alcantarawaren -, 
die sich außerhalb der Versicherungsräume auf dem Grundstück befi ndet 
auf dem sich die versicherte Wohnung befi ndet.

2. Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverzüglich der Polizei 
anzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5105 Diebstahl von Gartenmöbeln und -geräten

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr. 1 und 3 VHB 2008 leistet der Versicherer auch 
Entschädigung im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl von 
Gartenmöbeln und Gartengeräten, die sich außerhalb von Räumen auf 
dem Grundstück befi nden auf dem sich die versicherte Wohnung befi ndet.

2. Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverzüglich der Polizei 
anzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5106 Diebstahl aus Krankenzimmern

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr. 1 und 3 VHB 2008 wird auch Entschädigung 
geleistet für versicherte Sachen (§ 6 VHB 2008), die dem Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
während ei-nes vorübergehenden stationären Krankenhausaufenthaltes 
(nicht versichert sind Reha-, Kur- oder Sanatoriumsaufenthalte) durch ein-
fachen Diebstahl aus dem Krankenzimmer entwendet werden.

2. Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverzüglich der Polizei 
anzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze. 

4. Die Entschädigung für Bargeld, auf Geldkarten geladene Beträge, Schmuck-
sachen, Edelsteine, Perlen, Münzen und Medaillen sowie für Sachen aus 
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Gold oder Platin ist auf die im Versicherungsschein / Ersatzversicherungs-
schein aufgeführte Entschädigungsgrenze begrenzt. 

5. Kein Versicherungsschutz besteht für Pelze, Leder- und Alcantarawaren.

5107 Schäden an Lebensmitteln in Tiefkühl-/ Gefrieranlagen durch 
Stromausfall

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 VHB 2008 werden Schäden an Lebensmitteln 
in Tiefkühl-/ Gefrieranlagen ersetzt, die durch Stromausfall entstanden sind.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden die durch

a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Tiefkühl-/Gefrieranlage,

b) natürlichen Verderb der Waren,

c) angekündigte Stromabschaltungen

entstanden sind.

3. § 7 VHB 2008 (Außenversicherung) fi ndet keine Anwendung.

4. Ergänzend zu § 26 VHB 2008 sind

a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten, 

b) die Tiefkühl-/ Gefrieranlagen regelmäßig abzutauen,

c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedienungsvorschriften 
zweckentsprechend zu verpacken.

5. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5108 Rückreisekosten aus dem Urlaub 

1. In Erweiterung der versicherten Kosten gem. § 8 VHB 2008 ersetzt der 
Versicherer den Mehraufwand für höhere Fahrtkosten, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder eine mitreisende mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft lebende Person wegen eines erheblichen Versi-
cherungsfalls vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort 
reist.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

3. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 
Euro übersteigt und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers oder einer 
mitreisenden, mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Person am Schadenort notwendig macht.

4. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versiche-
rungsnehmers von mindestens vier Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 
sechs Wochen.

5. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, ent-
sprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der 
Rückreise an den Schadenort.

6. Ist aufgrund eines Versicherungsfalles gemäß Nr. 1 ein Reiseruf über den 
Rundfunk notwendig, ersetzen wir etwaige Kosten.

7. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, vor Antritt der Rückreise an 
den Schadenort beim Versicherer Weisungen einzuholen, soweit es die 
Umstände gestatten.

5109 Diebstahl von Kinderwagen, Rollatoren und Krankenfahrstühlen

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr. 1 und 3 VHB 2008 erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch auf Schäden durch einfachen Diebstahl von Kinderwagen, 
Rollatoren und Krankenfahrstühlen, sofern diese zur Zeit des Diebstahls 
nachweislich in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss gesichert waren. 
Krankenfahrstühle sind nur versicherbar, soweit diese nicht versicherungs-
pfl ichtig sind.

2. Für die mit dem Kinderwagen, Rollator oder Krankenfahrstuhl lose verbun-
denen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versi-
cherungsschutz nur, wenn diese zusammen mit dem Kinderwagen, Rollator 
oder Krankenfahrstuhl abhanden gekommen sind.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

4. Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg sowie sonstige Unterlagen 
über den Hersteller, die Marke und, soweit vorhanden, die Rahmennummer 
der versicherten Kinderwagen, Rollatoren, Krankenfahrstühle zu beschaf-
fen und aufzubewahren soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden 
kann. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Entschä-
digung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen 
kann.

5. Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverzüglich der Polizei 
anzeigen.

6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gem. Nr. 4 und 
5, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 
2008 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei.

5111 Telefonkosten 

1. In Erweiterung der versicherten Hotelkosten gem. § 8 Nr. 1 c VHB 2008 
leistet der Versicherer auch Ersatz für Telefonkosten, wenn infolge eines 
Versicherungsfalls die Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versiche-
rungsnehmer auch die Beschränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil 
nicht zugemutet werden kann.

2. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung 
wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von drei Monaten.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5112  Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung

 Abweichend von § 6 VHB 2008 sind nicht versichert:

1. in Wochenend- und Ferienhäusern sowie in sonstigen nicht ständig 
bewohnten Gebäuden:

 Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold 
oder Pla-tin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegen-
stände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), 
Schusswaff en, Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die 
über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbel-
stücken;

2. in Zweit- und Ferienwohnungen:

 Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder 
Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegen-
stände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken).

5113 Erweiterung Hotelkosten

1. Hotelkosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, an dem die Wohnung 
wieder bewohnbar ist.

2. Es gilt in Erweiterung von § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 je Versicherungsfall die 
vereinbarte höhere Entschädigungsgrenze. 

5114 Erweiterung Außenversicherung

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 6 a) VHB 2008 gilt für die Außenversicherung je 
Versicherungsfall die vereinbarte höhere Entschädigungsgrenze.

2. Die Entschädigungsgrenzen für Wertsachen gem. § 13 Nr. 2 VHB 2008 
werden hiervon nicht berührt und gelten unverändert. 

5115 Erweiterung Überspannung

 In Erweiterung von § 1 Nr. 1 VHB 2008 gilt für Überspannungs-, Über-
strom- und Kurzschlussschäden je Versicherungsfall die vereinbarte höhere 
Entschädigungsgrenze.

5116 Erweiterung Transport- und Lagerkosten

1. Transport- und Lagerkosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt an dem 
die Wohnung wieder benutzbar oder die Lagerung in einem wieder benutz-
baren Teil zumutbar ist.

2. Es gilt in Erweiterung von § 8 Nr. 1 d) VHB 2008 je Versicherungsfall die 
vereinbarte längere Dauer.

5117 Erweiterung Bargeld

 In Erweiterung von § 13 Nr. 2 b) VHB 2008 gilt für Bargeld und auf Geld-
karten geladene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versiche-
rungswert den Nennbetrag übersteigt, je Versicherungsfall die vereinbarte 
höhere Entschädigungsgrenze.

5118 Erweiterung Gold-, Schmucksachen und dergleichen 

 In Erweiterung von § 13 Nr. 2 b) VHB 2008 gilt für Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus 
Gold oder Platin je Versicherungsfall die vereinbarte höhere Entschädi-
gungsgrenze.

5119  Fahrraddiebstahl

1. In Erweiterung der §§ 1 Nr. 1 und 3 VHB 2008 erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch auf Schäden durch einfachen Diebstahl von Fahrrädern.

2. Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem 
Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese 
zusammen mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

4. Das Fahrrad muss durch ein eigenes Fahrradschloss gegen Diebstahl gesi-
chert werden, sofern es nicht zur Fortbewegung eingesetzt wird. Sicher-
heitseinrichtungen, die dauerhaft mit dem Fahrrad verbunden sind (z.B. 
sog. Rahmenschlösser) gelten nicht als eigenständige Schlösser.



5. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke 
und, soweit vorhanden, die Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu 
beschaff en und aufzubewahren. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Entschä-
digung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen 
kann.

6. Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverzüglich der Polizei 
anzeigen. 

7. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gem. Nr. 4 und 
6, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 
2008 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 

5120 Verlängerung vorübergehendes Unbewohntsein

 In Erweiterung von § 17 c) VHB 2008 liegt ein besonderer Gefahr erhö-
hender Umstand erst nach dem vereinbarten längeren Zeitraum des Unbe-
wohntseins vor.

5121 Erweiterte Außenversicherung (Bankschließfach)

1. In Erweiterung von § 7 VHB 2008 leistet der Versicherer Ersatz für die in 
einem Bankschließfach aufbewahrten Sachen – auch über einen Zeitraum 
von drei Monaten hinaus –, sofern dieses Bankschließfach vom Versiche-
rungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person zu privaten Zwecken genutzt wird.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

3. Soweit für einen Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungs-
vertrag beansprucht werden kann, geht eine solche Leistung einer Entschä-
digung aus diesem Vertrag vor (Subsidiärdeckung).

5122 Örtliche Erweiterung zu Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

 In Erweiterung der ebenfalls vereinbarten Klausel 5103 umfasst der örtliche 
Geltungsbereich unter Nr. 1 die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Liechtenstein, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, 
Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritannien und Irland.

5123 Erweiterung Grobe Fahrlässigkeit

 In Erweiterung des § 34 Nr. 1 b) VHB 2008 wird bei durch den Versiche-
rungsnehmer grob fahrlässig herbeigeführten Schäden bis zu einer Gesam-
tentschädigung von 15.000 Euro einschließlich versicherter Kosten die 
Entschädigung nicht gekürzt.

5124 Rückstau

1. Abweichend von § 4 Nr. 3 a) VHB 2008 werden auch Nässeschäden durch 
Rückstau ersetzt.

2. Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (ste-
henden oder fl ießenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge 
bestimmungswidrig aus dem Rohrsystem des versicherten Gebäudes oder 
dessen zugehörigen Einrichtungen austritt.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5125 Böswillige Beschädigung

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 VHB 2008 ersetzt der Versicherer Schäden 
innerhalb des Versicherungsortes (siehe § 6 VHB 2008) durch böswillige 
Beschädigung.

2. Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche, unmittelbare Beschädi-
gung und Zerstörung von versicherten Sachen sowie deren Verunstaltung 
durch Farben oder Lacke (Graffi  ti).

3. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf 

a) Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätz-
lich herbeiführt, 

b) Schäden durch im Haushalt des Versicherungsnehmers tätige fremde 
Personen.

4. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

5. Der Versicherungsnehmer muss die Beschädigung unverzüglich der Poli-
zei anzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.

5126 Erdbeben

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 VHB 2008 leistet der Versicherer Entschädi-
gung für versicherte Sachen, die durch Erdbeben zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge dieses Ereignisses abhanden kommen.

2. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch 
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

3. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des 
Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat 
oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes in 
dem sich die versicherten Sachen befunden haben, nur durch ein Erd-
beben entstanden sein kann.

4. Nicht versichert sind Schäden, für die anderweitig Versicherungsschutz 
besteht, auch dann nicht, wenn sie die Folge eines Erdbebens sind. 

5. Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird 
je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt von 10 Promille der Versiche-
rungssumme gekürzt.

6. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten die Versicherung gegen Erdbebenschäden kündigen. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kün-
digung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 Kündigt der Versicherer so kann der Versicherungsnehmer den Hauptver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

5127 Abweichender Risikoort

1. In Erweiterung von § 6 VHB 2008 besteht Versicherungsschutz für beson-
ders bezeichnete Gegenstände des Hausrates, die ständig bzw. länger als 
drei Monate außerhalb des Versicherungsortes aufbewahrt werden. 

2. Der Wert dieser Gegenstände ist gem. § 9 VHB 2008 in der Gesamtversi-
cherungssumme zu berücksichtigen.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze. 

7210  Gegenstände von besonderem Wert

 Abweichend von § 6 Nr. 2 VHB 2008 sind die im Versicherungsschein 
bezeichneten Gegenstände von besonderem Wert nicht mitversichert.

7211  Arbeitsgeräte

 Abweichend von § 6 Nr. 2 c) hh) VHB 2006 sind Arbeitsgeräte und Einrich-
tungsgegenstände, die dem Beruf oder dem Gewerbe dienen, nicht mitver-
sichert.

7214 Eingelagerte Hausratgegenstände

 Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht versichert:

 Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold 
oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegen-
stände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), 
Schusswaff en, Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die 
über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbel-
stücken.

7311  Hotelkosten bei nicht ständig bewohnter Wohnung

 Abweichend von § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 sind Kosten für Hotel- oder ähnliche 
Unterbringung nicht versichert.

7610  Sicherheitsvorschriften

1. Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind alle Schließ-
vorrichtungen und vereinbarten Sicherun-gen zu betätigen, und die ver-
einbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten. Dies gilt nicht, wenn die 
Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen wird (z.B. Gang zum Briefkasten 
oder Mülleimer).

2. Alle Schließvorrichtungen, vereinbarte Sicherungen und vereinbarte Ein-
bruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten. Stö-
rungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.

3. Nr. 1 fi ndet keine Anwendung, soweit die Einhaltung dieser Obliegenheit 
dem Versicherungsnehmer oder seinem Repräsentanten bei objektiver 
Würdigung aller Umstände billigerweise nicht zugemutet werden kann.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine dieser Oblie-
genheiten so ist der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b)= und 
Nr. 3 VHB 2008 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsgfrei. 



7710  Selbstbehalt bei ungekürzter Hausratversicherungssumme

 Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird 
je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt 
nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten die auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind (siehe § 12 Nr. 4 VHB 2008) 
sowie für die Entschädigung von Überspannungsschäden durch Blitz (siehe 
§ 1 Nr. 1 VHB 2008). Der Selbstbehalt gilt weiterhin nicht für Deckungser-
weiterungen welche zusätzlich zur Grundabsicherung der VHB 2008 ver-
einbart sind.

7711  Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme

1. Sachen mit gesondert vereinbarter Versicherungssumme sind als besondere 
Gruppen (Positionen) versichert. Sie gelten abweichend von § 6 Nr. 1 und 
Nr. 2 VHB 2008 nicht als Teil des Hausrats.

2. Die Vorgabe zur Gesamtentschädigung gem. § 12 Nr. 4 VHB 2008 ist auf 
die Versicherungssummen gemäß Nr. 1 anzuwenden. Ein vereinbarter 
Unterversicherungsverzicht gilt für diese Gruppen (Positionen) nicht, soweit 
nicht et-was anderes vereinbart wurde.

3. Die Versicherungssummen gemäß Nr.1 verändern sich entsprechend § 9 Nr. 
3 VHB 2008. Liegt die Versicherungssumme danach über der ursprünglich 
vereinbarten Versicherungssumme, so wird der Mehrbetrag für die Berech-
nung der Entschädigung verdoppelt. 

4. Der Beitragssatz verändert sich gemäß § 10 VHB 2008.

5. Außenversicherungsschutz gemäß § 7 VHB 2008 besteht nicht.

7712  Kein Abzug wegen Unterversicherung

1. Der Versicherer nimmt abweichend von § 12 Nr. 5 VHB 2008 keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor.

2. Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag des-
selben Versicherungsnehmers für denselben Versicherungsort ohne Verein-
barung gemäß Nr. 1 besteht.

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch 
Erklärung in Textform verlangen, dass diese Bestimmungen mit Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres entfallen.

 Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungsjahres 
kündigen.

5128 Handwerkerservice

Es gelten folgende Haftungserweiterungen:

1 Serviceleistungen und Kostenübernahme

 Im Rahmen dieser Zusatzbedingungen erbringt der Versicherer die nach-
stehend aufgeführten Serviceleistungen und übernimmt – bis zur jeweils 
angegebenen Entschädigungsgrenze – die angefallenen Kosten.

 Besteht für dieselbe im Versicherungsschein angegebene Risikoanschrift bei 
HDI eine Hausrat- und eine Gebäudeversicherung mit einer Zusatzvereinba-
rung für den Handwerkerservice, können Sie die Leistungen des Handwer-
kerservices je Versicherungsfall nur aus einem dieser Verträge verlangen.

 Für die nachstehend aufgeführten Leistungen übernimmt der Versicherer 
die Kosten für Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Versicherungsjahres beim Versicherer meldet, bis zu einem Höchstbe-
trag von 1.200 Euro.

2 Schadenrufnummer

 Nach Eintreten eines Versicherungsfalles ist der Versicherer unverzüglich 
über die Schadenrufnummer zu kontaktieren. Der Versicherer informiert 
hier über erste Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden und die 
Durchführung vorbereitender Maßnahmen für einen später eintreff enden 
Not- bzw. Handwerkerdienst. Gleichzeitig übernimmt der Versicherer die 
Organisation und Terminierung des Not- bzw. Handwerkerdienstes hin-
sichtlich folgender Leistungsarten:

• Notfallschlüsseldienst,

• Rohrreinigungsservice im Notfall,

• Sanitärinstallateurservice im Notfall,

• Elektroinstallateurservice im Notfall,

• Heizungsinstallateurservice im Notfall,

• Notheizung,

• Schädlingsbekämpfung und

• Entfernen von Wespennestern.

 Die zu übernehmenden Kosten zahlt der Versicherer bis zur jeweiligen 
Höchstentschädigung direkt an den Dienstleister. Darüber hinaus entste-
hende Kosten sind vom Versicherungsnehmer direkt mit dem Handwerker 
abzurechnen.

3 Versicherungsfall

 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die Voraussetzungen der jeweiligen 
Leistungsart erfüllt sind. 

 Eine Ersatzpfl icht durch den Versicherer tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Schaden unverzüglich über die Schadenrufnummer 
meldet.

 Ruft der Versicherungsnehmer die Schadenrufnummer nicht an, so ist der 
Versicherer zur Übernahme der Kosten nur verpfl ichtet, wenn sich der Ver-
sicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verhält. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer in soweit zur Übernahme der 
Kosten verpfl ichtet, als die Verletzung keinen Einfl uss auf die Höhe der zu 
übernehmenden Kosten gehabt hat.

4 Versicherungsort

 Der Versicherungsschutz gilt ausschließlich für die im Versicherungsschein 
bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören die in § 6 VHB 2008 „Versi-
cherungsort“ genannten Bereiche.

5 Schlüsseldienst im Notfall

 Der Versicherer organisiert das Öff nen der Haus-/Wohnungstür durch eine 
Fachfi rma (Schlüsseldienst), wenn der Versicherungsnehmer nicht mehr in 
das versicherte Gebäude bzw. die versicherte Wohnung gelangt, weil der 
Schlüssel abhanden gekommen oder abgebrochen ist oder der Versiche-
rungsnehmer sich versehentlich ausgesperrt hat.

 Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öff nen der Tür sowie – falls 
erforderlich – für ein provisorisches Schloss. Die Entschädigung ist je Versi-
cherungsfall begrenzt auf 300 Euro.

6 Rohrreinigungsservice im Notfall

 Sind im versicherten Gebäude bzw. in der versicherten Wohnung 
Abfl ussrohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WCs, 
Urinalen, Bidets oder Bodenabläufen verstopft und ohne fachmännische 
Hilfe nicht zu beseitigen, so organisiert der Versicherer den Einsatz einer 
Rohrreinigungsfi rma.

 Die Kosten für die Beseitigung der Rohrverstopfung werden bis zu 300 Euro 
je Versicherungsfall ersetzt.

 Entschädigung wird jedoch nicht geleistet, wenn die Rohrverstopfung 
bereits vor Vertragsbeginn vorhanden war oder die Ursache Rohrverstop-
fung für den Versicherungsnehmer erkennbar außerhalb des Versicherungs-
ortes liegt.

7 Sanitärinstallateurservice im Notfall

 Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitärinstallationsbetriebes, 
wenn aufgrund eines Defekts an einer Armatur, einem Boiler, der Spülung 
des WCs, Urinal oder am Haupthahn des versicherten Gebäudes bzw. der 
versicherten Wohnung das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt 
werden kann oder unterbrochen ist.

 Die Entschädigung für die Beseitigung des Defekts ist begrenzt auf 300 
Euro je Versicherungsfall.

 Von der Entschädigungspfl icht ausgenommen sind Leistungen für Schä-
den, die bereits vor Vertragsbeginn vorlagen, sowie der Austausch defekter 
Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder Zubehör.

 Darüber hinaus übernimmt der Versicherer keine Kosten für die ordentli-
che Instandhaltung und Wartung der Sanitärinstallationen im versicherten 
Gebäude bzw. in der versicherten Wohnung. 

8 Elektroinstallateurservice im Notfall

 Bei Defekten an der Elektroinstallation des versicherten Gebäudes bzw. 
der versicherten Wohnung, die nach Versicherungsbeginn eingetreten sind, 
organisiert der Versicherer den Einsatz eines Elektroinstallateurbetriebes.

 Die Kosten der Beseitigung des Defektes werden bis zu 300 Euro je Versi-
cherungsfall ersetzt.

 Von der Entschädigung ausgenommen sind die Beseitigung von Defek-
ten an elektrischen und elektronischen Geräten (z.B. Waschmaschinen, 
Trocknern, Geschirrspülmaschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich 
Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Alarmanla-
gen, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Lampen einschließlich Leuchtmittel, 
Computern, Telefonanlagen, Fernsehern, Stereoanlagen, Video- und DVD-
Playern) sowie Stromverbrauchszählern. 



9 Heizungsinstallateurservice im Notfall

 Kann ein Heizkörper im versicherten Gebäude bzw. in der versicherten Woh-
nung wegen Defekten an zugehörigen Thermostatventilen nicht in Betrieb 
genommen werden oder muss der Heizkörper aufgrund eines Bruchscha-
dens oder Undichtigkeit repariert oder ersetzt werden, so organisiert der 
Versicherer den Einsatz eines Heizungsinstallateurbetriebes.

 Die zur Behebung der Schäden angefallenen Kosten werden bis zu 300 
Euro je Versicherungsfall ersetzt.

 Die Übernahme der Kosten ist ausgeschlossen, soweit der Defekt bereits 
vor Vertragsbeginn eingetreten ist oder die Defekte Heizkessel, Brenner, 
Tanks oder Heizungsrohre betreff en sowie für Schäden durch Korrosion.

10 Notheizung

 Fällt im versicherten Gebäude bzw. in der versicherten Wohnung während 
der Heizperiode unvorhergesehen die Heizungsanlage aus, stellt der Versi-
cherer bis zu 3 elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung, sofern der Hei-
zungsinstallateurservice im Notfall den Zustand nicht beseitigen konnte.

 Die Kosten für die Leih-Heizgeräte werden bis zu 300 Euro je Versiche-
rungsfall ersetzt. Nicht ersetzt werden zusätzliche Stromkosten, die durch 
den Einsatz der Leih- / Heizgeräte entstehen.

11 Schädlingsbekämpfung

 Wird das versicherte Gebäude bzw. die versicherte Wohnung durch Schäd-
linge in einem Ausmaß befallen, der nur fachmännisch zu beseitigen ist, 
organisiert der Versicherer die Schädlingsbekämpfung durch eine Fach-
fi rma.

 Als Schädlinge gelten ausschließlich Schaben (z.B. Kakerlaken), Ratten, 
Mäuse, Motten, Ameisen und Silberfi schchen.

 Die Kosten für die Schädlingsbekämpfung werden bis zu 300 Euro je Versi-
cherungsfall ersetzt.

 Eine Übernahme der Kosten ist ausgeschlossen, wenn der Schädlingsbefall 
des versicherten Gebäudes bzw. der versicherten Wohnung bereits vor Ver-
tragsbeginn für den Versicherungsnehmer erkennbar war.

12 Entfernung von Wespennestern

 Befi nden sich im Bereich des versicherten Gebäudes bzw. der versicherten 
Wohnung Wespennester, so organisiert der Versicherer die fachmännische 
Entfernung bzw. Umsiedlung.

 Die Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespennestes werden 
bis zu 300 Euro je Versicherungsfall ersetzt 

 Die Übernahme der Kosten ist ausgeschlossen, wenn für den Versiche-
rungsnehmer bereits vor Vertragsbeginn die Existenz des Wespennestes 
erkennbar war oder sich das Wespennest in einem räumlichen Bereich 
befi ndet, der nicht der versicherten Wohnung zugeordnet werden kann. 
Darüber hinaus entfällt die Kostenübernahme, wenn aus rechtlichen Grün-
den, z.B. aus Gründen des Artenschutzes, eine Entfernung oder Umsiedlung 
nicht zulässig ist.

 

5129 Reisegepäckschutz

Versicherte Sachen und Personen

1. Versichert ist das Reisegepäck des Versicherungsnehmers sowie mitrei-
sender Familienangehöriger sowie eines Lebensgefährtens und dessen 
Kinder, soweit diese Personen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

 Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Personen gem. Satz 1 getrennt oder allein unternehmen, besteht 
ebenfalls Versicherungsschutz.

2.  Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die 
während einer Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen 
oder durch ein übliches Transportmittel befördert werden. Als Reisegepäck 
gelten auch Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben 
werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu berufl ichen Zwecken mit-
geführt werden, sind nur gemäß besonderer Vereinbarung versichert.

 Sachen, die dauernd außerhalb des Versicherungsortes gem. § 6 VHB 2008 
aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), 
gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen 
oder Reisen mitgenommen werden.

3.  Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte jeweils mit Zubehör sind 
nur versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch 
befi nden. Außenbordmotoren sind stets ausgeschlossen.

4.  Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmap-
parate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet 
Ihrer Entschädigungsgrenze  – nur solange versichert, solange sie

a)  bestimmungsgemäß getragen bzw. genutzt werden oder

b)  in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder

c)  einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind oder

d)  sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes, 
eines Passagierschiff es oder in einer bewachten Garderobe befi nden; 
Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange 
sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, 
das erhöhte Sicherheit auch gegen die Weg-nahme des Behältnisses 
selbst bietet.

 Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör 
sind auch dann versichert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, 
nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder 
einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.

5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Doku-
mente aller Art. Bei Ausweispapieren sind jedoch die amtlichen Wiederbe-
schaff ungsgebühren versichert.

 Ebenfalls nicht versichert sind Gegenstände mit überwiegendem Kunst- 
oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen jeder Art, sowie Land-, 
Luft und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, 
Hängegleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote s. aber Nr. 3), 
tragbare Autotelefone, Mobiltelefone, Laptops, Notebooks, Organizer und 
Palmtops.

6.  Entschädigung und Unterversicherung (siehe § 12 VHB 2008) bemessen 
sich an der für den Reisegepäckschutz vereinbarten Versicherungssumme. 
Die Bestimmungen zur Summenanpassung (§ 9 Nr. 3 VHB 2008) sowie 
zum Vorsorgebetrag (§ 9 Nr. 2 VHB 2008) fi nden keine Anwendung.

Neuwertversicherung

 Versicherungswert ist der Wiederbeschaff ungswert von Sachen gleicher Art 
und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).

Versicherte Gefahren und Schäden

Versicherungsschutz besteht

1.  wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder beschädigt 
werden, während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförde-
rungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes, Gepäckträgers oder einer 
Gepäckaufbewahrung befi ndet;

2.  während der übrigen Reisezeit für die in Nr. 1 genannten Schäden durch 

a)  Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);

b)  Verlieren – hierzu zählt nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen lassen – bis 
zur vereinbarten Entschädigungsgrenze (siehe „Begrenzt ersatzpfl ich-
tige Schäden“);

c)  Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;

d)  bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Regen und 
Schnee;

e)  Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;

f)  höhere Gewalt;

3.  wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestimmungs-
ort nicht am selben Tag wie der Versicherte erreicht).

 Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 
10 % der Versicherungssumme, höchstens 500 Euro.

Nicht versicherte Gefahren und Schäden

1.  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätzlich herbeifüh-
ren (siehe § 34 Nr. 1 a) VHB 2008).

 Bei Schäden die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant grob 
fahrlässig herbeiführen ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Bei Schäden bis zu einer Gesamtentschädi-
gung von 5.000 Euro wird die Entschädigung nicht gekürzt.

2.  Ausgeschlossen sind die Gefahren 

a)  Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand.

b)  Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen

c)  Überschwemmung, (Ausuferung stehender oder fl ießender Gewässer) 
sowie Sturmfl ut.



3.  Ausgeschlossen sind Schäden, die

a)  verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaff en-
heit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;

b)  während der Zeit des Campings innerhalb des hierfür benutzten Gelän-
des eintreten.

Zeitraum des Versicherungsschutzes, Geltungsbereich 

1.  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke 
des unverzüglichen Antritts der Reise versicherte Sachen aus der ständigen 
Wohnung des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald die versi-
cherten Sachen dort wieder eintreff en. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug 
das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor der Wohnung 
entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit der Ankunft.

2.  Die Versicherung gilt weltweit.

3.  Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnorts des 
Versicherten gelten nicht als Reisen.

Begrenzt ersatzpfl ichtige Schäden

1.  Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus Edelmetall 
sowie an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen jeweils mit 
Zubehör werden je Versicherungsfall insgesamt mit höchstens 50 % der 
Versicherungssumme ersetzt.

 Der Ausschluss bei „Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wasser-
sportfahrzeugen“ bleibt unberührt.

2.  Schäden

a) durch Verlieren (siehe „Versicherte Gefahren und Schäden“ Nr. 2 b),

b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben wurden

 werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 % der Versicherungssumme, höchs-
tens mit 500 Euro je Versicherungsfall ersetzt.

Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen 

1.   a)  Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl aus unbe-
  aufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern besteht nur, 
  soweit sich das Reisegepäck in einem fest umschlossenen und durch 
  Verschluss gesicherten Innen- oder Koff erraum befi ndet.

b)  Der Versicherer haftet im Rahmen der Versicherungssumme in voller 
Höhe nur, wenn nachweislich

aa) der Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten 
ist oder

bb) der Schaden während einer Fahrunterbrechung von nicht länger als 
zwei Stunden eingetreten ist.

c)  Kann der Versicherungsnehmer keine der unter b) genannten Voraus-
setzungen nachweisen, ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 
250 Euro begrenzt.

d)  In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nicht 
versichert sind Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall 
sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zube-
hör, elektronische Geräte.

2.  Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht Versicherungsschutz 
gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter 
(vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich die Sachen in einem 
fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss gesicherten Innen-
raum (Kajüte, Backkiste o.ä.) des Wassersportfahrzeuges befi nden. Pelze, 
Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate 
und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, elektronische Geräte sind 
im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug nicht versichert.

3.  Als Beaufsichtigung gilt nur die selbstständige Anwesenheit eines Ver-
sicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu 
sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur allgemeinen 
Benutzung off en stehenden Platzes o.ä.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine dieser Obliegenhei-
ten so ist der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 
2008 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei.

Selbstbeteiligung 

 Sofern eine Selbstbeteiligung vereinbart wurde, wird der bedingungsge-
mäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag um die vereinbarte 
Selbstbeteiligung gekürzt. 

Obliegenheiten 

1.  In Ergänzung zu § 26 Nr. 2 VHB 2008 hat der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt eines Versicherungsfalles

a)  Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbeson-
dere Ersatzansprüche gegen Dritte (z.B. Bahn, Post, Reederei, Flug-
gesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder 
auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers zu 
beachten;

b)  alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. 
Sie haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund 
und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaff ung Ihnen bil-
ligerweise zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis 
über alle bei Eintritt des Schadens versicherten Sachen vorzulegen;

c)  Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (ein-
schließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung) oder Beher-
bergungsbetriebes eingetreten sind, diesen unverzüglich zu melden. 
Hierüber ist uns eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht 
erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen unverzüglich 
nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und 
zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu 
berücksichtigen;

d)  Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche 
Sachbeschädigung) unverzüglich der Polizei unter Einreichung einer 
Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Bei Schäden durch 
Verlieren hat der Versicherungsnehmer Nachforschungen beim Fund-
büro anzustellen.

2.  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß Nr. 1, so 
ist der Versicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 2008 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.

Kündigung

 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten die Versicherung gegen Erdbebenschäden kündigen. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kün-
digung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

 Kündigt der Versicherer so kann der Versicherungsnehmer den Hauptver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

Ende des Hausratversicherungsvertrages

 Mit Beendigung des Hausratversicherungsvertrages erlischt auch der Reise-
gepäckschutz.



Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

§ 1  Vertragsgrundlage

Es gelten die

a) Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2008),

b) Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2008)

 (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht 
etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Überschwemmung , Rückstau 

b) Erdbeben 

c) Erdsenkung, 

d)  Erdrutsch, 

e) Schneedruck, 

f) Lawinen 

g) Vulkanausbruch 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

§ 3 Überschwemmung, Rückstau

a) Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Ver-
sicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser 
durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewäs-
sern,

bb) Witterungsniederschläge

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder 
bb)

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen 
(stehenden oder fl ießenden) Gewässern oder durch Witterungsnieder-
schläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren 
oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 4 Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch 
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung 
des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten 
Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

§ 5 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbe-
dingten Hohlräumen.

Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

§ 6 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder 
Gesteinsmassen.

§ 7 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen ein-
schließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

§ 9 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erd-
kruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von 
sonstigen Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die nicht 

bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar 
sind.

b) Schäden an im Freien befi ndlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in 
der Hausrat-Außenversicherung (s. § 7 VHB 2008) 

c) – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch
aa) Sturmfl ut;
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfl äche gedrungen 

(siehe § 3)
§ 11 Besondere Obliegenheiten

a) Wohngebäude-Versicherung (VGB 2008)
 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der 

Versicherungsnehmer
aa) bei überfl utungsgefährdeten Räumen Rückstausicherung anzubrin-

gen und funktionsbereit zu halten und
bb) Abfl ussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten,
 sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.

b) Hausratversicherung (VHB 2008)
 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der 

Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer – oder als Mieter, wenn er 
nach dem Mietvertrag verpfl ichtet ist – wasserführende Anlagen auf dem 
Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen stets funktionsbereit 
zu halten.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer unter den in §§ 26 VHB 2008 bzw. 26 VGB 2008 beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt
a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von 2 Wochen ab Versi-

cherungsbeginn (Wartezeit).
b) Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag 

wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
§ 13 Kündigung

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden in Text-
form kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, 
dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptver-
trag (siehe Nr. 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch 
die Versicherung weiterer Elementarschäden

G) Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008) 01.08

Die „Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008)“ gelten als Ergänzung zu den VHB 2008 vereinbart, sofern die Mitversiche-
rung im Versicherungsschein/Ersatzversicherungsschein dokumentiert ist.
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